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Regeste
Leistungen
Erwägungen
E. 1
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
E. 2
Die Akten des Beschwerdeverfahrens werden zuständigkeitshalber dem Schweizerischen Bundesgericht, Sozialrechtliche Abteilungen, überwiesen.
E. 3
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
E. 4
Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat dem Beigeladenen A.____ eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1'275.60 zu bezahlen.
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